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keine 

Die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen haben in ihrer Sitzung am Mittwoch, dem 8. Februar 2006, beschlos-

sen, die Positionslimite in den Euro-Fixed Income Futures für die März 2006-Kontrakte wie folgt festzusetzen: 

• Euro-Buxl®-Future (FGBX)   20.000 Kontrakte  

• Euro-Bund-Future (FGBL)       80.000 Kontrakte 

• Euro-Bobl-Future (FGBM)  65.000 Kontrakte 

• Euro-Schatz-Future (FGBS)     45.000 Kontrakte 

Die Limite beziehen sich ausschließlich auf Long-Positionen in den Front Month-Kontrakten der betroffenen 

Produkte und gelten in der Zeit vom 1. März 2006 bis 8. März 2006. Die Positionen müssen dementsprechend 

am 28. Februar 2006 nach Handelsschluss innerhalb der vorgegebenen Limite sein. 

Die Positionslimite werden von Eurex Market Supervision und der Handelsüberwachungsstelle während des 

Börsentages ständig überwacht. Zur unverzüglichen Positionsbereinigung ist vorzugsweise das Instrument des 

Trade Adjustment (Open/Close Adjustment) an Stelle des Position Close Out zu verwenden, um die beim 

Position Close Out gegebenenfalls anfallende Late Closing Fee zu vermeiden. 

Eigenhandelspositionen und Kundenpositionen werden grundsätzlich unabhängig voneinander betrachtet. Bei 

Überschreitungen auf dem Kundenpositionskonto ist zu beachten, dass gemäß Börsenordnung kein einzelner 

Kunde eine Gesamtposition halten oder kontrollieren darf, die das festgesetzte Positionslimit übersteigt. 

 


